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EDITORIAL

IMPRESSUM

Zweite Kammern haben es nicht leicht.
Man achtet sie und zollt ihnen Respekt,
aber man liebt sie nicht. Denn egal, ob es
sich um den Schweizerischen Ständerat,
den amerikanischen Senat oder das briti-
sche Oberhaus handelt: Parlamentskam-
mern, welche nicht zahlenmässig die
Bevölkerung repräsentieren, haben in
einer Demokratie immer einen gewissen
Rechtfertigungsbedarf. Zweite Kammern
kommen – analog zum Ständemehr bei Ver-
fassungsabstimmungen – immer dann ins
Gerede, wenn sie Entscheide der gefühls-
mässig demokratisch besser legitimierten
Volkskammern umstossen, vor allem aber
dann, wenn sie konservativer entscheiden
als die Volkskammern. Die Kritik am
schweizerischen System ist insofern nicht
ganz unberechtigt, als zwei vom Volk
gewählte Parlamentskammern mit identi-
schen Kompetenzen existieren, was sich
auf den ersten Blick nur mit dem Argument
begründen lässt, dass doppelt Genähtes
auch besser hält. Zweifellos ist im stark
föderalistisch geprägten System der
Schweiz der Ständerat aus staatspoliti-
schen Gründen nicht wegzudenken. Seine
Konzeption und seine Stellung innerhalb
des politischen Systems werfen aber im
Lichte neuerer Entwicklungen ein paar Fra-
gen auf.
Deutschland ist in der Ausgestaltung sei-
ner zweiten Kammer konsequent. Die Län-
derkammer (Bundesrat) besteht aus Mit-
gliedern der Regierungen der Länder, die
sie bestellen und abberufen (Art. 51
Grundgesetz). Die einzelnen Länder haben

drei bis sechs Stimmen, wobei diese
jeweils einheitlich abgegeben werden. Weil
die Regierungen immer durch die Parla-
mente gewählt werden und meistens Mehr-
heitsregierungen sind, entspricht die
Stimmabgabe im Bundesrat in der Regel
auch der Meinung der Landtage. 
In der Schweiz sind die Mitglieder des
Ständerates Abgeordnete der Kantone (Art.
150 BV). Wer sind denn diese "Kantone"?
Politisch gesehen sind es in erster Linie die
kantonalen Parlamente und nicht etwa die
Regierungen oder das Volk! Denn schliess-
lich nehmen in den meisten Kantonen die
Parlamente die kantonalen bundesrecht-
lichen Kompetenzen (Standesinitiative,
Standesreferendum) wahr. In den Anfän-
gen des Bundesstaates haben in vielen
Kantonen die Parlamente die Abordnungen
in den Ständerat bestimmt. Als einer der
letzten Kantone hat Bern vor erst dreissig
Jahren dem Zeitgeist gehorchend die
Volkswahl der Mitglieder des Ständerates
eingeführt. 
Wenn also die Mitglieder des Nationalrates
richtigerweise ihr Ohr dem Volk leihen,
sollten die Ständevertreter einen engeren
Kontakt zu ihrem kantonalen Parlament
pflegen, weil dort die politische Meinungs-
bildung der Kantone erfolgt und nicht pri-
mär in den Regierungen. Wenn sich die
Mitglieder des Ständerates einzelner Kan-
tone bei den Regierungen von Zeit zu Zeit
Instruktionen holen ("informeller Gedan-
kenaustausch" genannt), sind sie erstens
an der falschen Adresse und zweitens auf
einem Nebengeleise. Denn vor einigen

Jahren haben die kantonalen Regierungen
mit der Konferenz der Kantone (treffender
wäre: "Tagsatzung") ein wirksames und der
demokratischen Kontrolle weitgehend ent-
zogenes Instrument geschaffen und damit
eine Entwicklung eingeleitet, welche die
Institution Ständerat weit mehr in Frage
stellt, als dies der gelegentliche veröffent-
lichte Unmut über missliebige Entscheide
der zweiten Kammer tut. 
Eine Rückkehr von der Volkswahl des Stän-
derates zur Wahl durch die Kantonsparla-
mente ist in den meisten Kantonen poli-
tisch sicher nicht machbar. Aber die Kan-
tonsparlamente sollten sich zum Beispiel
überlegen, ob sie ihre Mitglieder des Stän-
derates ex officio ins Parlament integrieren
oder ihnen zumindest beratende Stimme
einräumen könnten und sie dadurch mora-
lisch verpflichten würden, gelegentlich in
die Parlamentssäle hineinzuschauen, weil
dort "der Kanton" sitzt und dort das pas-
siert, was sie eigentlich in Bern zu vertre-
ten haben.

Thomas Dähler, Vizepräsident des Kantons-
rates, Zürich

Der Ständerat und seine Kantone
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